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Eidgenössisches Militärdepartement

Verfügung' des Eidgenössischen Militärdepartements
über die Inspektionspflicht im Jahre 1968

(vom 22. Dezember 1967)

Das Eidgenössische Militärdepartement, gestützt auf Artikel 99 der Militärorganisation vom 12. April 19071),

verfügt:

Artikel 1

Im Jahre 1968 haben, mit Ausnahme der in den Artikeln 2 — 4 erwähnten Fälle, die gemeindeweise Inspektion
der Mannschaftsausrüstung zu bestehen:
1. Soldaten, Gefreite, Korporale und Wachtmeister der jahrgänge 1936 und jüngere, die im Jahre 1968

a) keinen Dienst leisten;
bj als Angehörige der Mineur- oder anderer Genieformationen nur Sprengobjekte oder Sprengmitteldepots

inspizieren;
c) als Richter ausschliesslich in einem Militärgericht Dienst leisten.

2. Soldaten, Gefreite, Korporale und Wachtmeister der Jahrgänge 1919 bis 1935 sowie ausgerüstete Hilfs-
dienstpflichtige aller Jahrgänge, einschliesslich die in der Funktionsstufe 5 Eingereihten,
a) die im Jahre 1967 weder Militärdienst geleistet noch die Inspektion bestanden haben, sofern sie im

Jahre 1968 keinen Dienst leisten;
b) welche im Jahre 1967 die im Jahre 1966 versäumte Inspektion nachgeholt haben, sofern sie im Jahre

1968 keinen Dienst leisten;
c) die im Jahre 1967 als Angehörige der Mineur- oder anderer Genieformationen weder Militärdienst

geleistet noch die Inspektion bestanden haben und im Jahre 1968 nur Sprengobjekte oder Sprengmittel-
depots inspizieren;

d) die im Jahre 1967 als Richter weder Militärdienst geleistet noch die Inspektion bestanden haben und
im Jahre 1968 ausschliesslich in einem Militärgericht Dienst leisten.

Artikel 2
Im Jahre 1968 sind nicht inspektionspflichtig:

a) die Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen, die im Jahre 1968 am Einrückungstag entlassen werden;
b) die Dienstpflichtigen der Jahrgänge 1936 und jüngere, die im Jahre 1968 ausgerüstet werden;
c) die Dienstpflichtigen der Jahrgänge 1935 und ältere sowie die Hilfsdienstpflichtigen aller Jahrgänge, die

im Jahre 1967 ausgerüstet wurden oder es im Jahre 1968 werden;
d) die höheren Unteroffiziere (Fouriere, Feldweibel, Adjutantunteroffiziere);
e) die in den Funktionsstufen la bis 4 eingereihten Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen;
f) die weiblichen Angehörigen des Hilfsdienstes.

Artikel 3

Im Jahre 1968 sind von der Inspektionspflicht dispensiert:
a) die vor eine sanitarische Untersuchungskommission Aufgebotenen, vom Empfang des Marschbefehls an bis

zur Eröffnung des Entscheides dieser Kommission;
b) die durch eine sanitarische Untersuchungskommission Dispensierten während der Dauer der Dispensation.

Artikel 4

Die Soldaten, Gefreiten, Unteroffiziere und die ausgerüsteten Hilfsdienstpflichtigen des Jahrganges 1918 sind
auf Ende 1968 zwecks Entlassung aus der Wehrpflicht zu besonderen Besammlungstagen aufzubieten.

Artikel 5
1 Diese Verfügung tritt am 1. Februar 1968 in Kraft unter der Voraussetzung, dass Artikel 99 der Militär-
Organisation in der Fassung des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1967 über die Änderung der Militär-
Organisation und der entsprechende Bundesratsbeschluss auf dieses Datum in Kraft gesetzt werden.
2 Mit ihrem Inkrafttreten sind alle ihr widersprechenden Vorschriften aufgehoben, insbesondere die Verfügung
des Eidgenössischen Mlitärdepartements vom 5. November 1948 2) betreffend die Inspektionspflicht der neu
ausgerüsteten Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen und die Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartements
vom I.April 1950 3) betreffend Waffen- und Ausrüstungsinspektion der Adjutantunteroffiziere des Feldtelegra-
phendienstes sowie der Feldpostsekretär- und der Stabssekretär-Adjutantunteroffiziere.
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